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Die Ehe für alle in der Schweiz 

 

Die Öffnung der Ehe für alle Menschen 

unabhängig ihres Geschlechts und se-

xueller Orientierung soll auch in der 

Schweiz Realität werden. In vielen Län-

dern wurde dieser Schritt schon vollzo-

gen und erlaubt damit auch gleichge-

schlechtlichen Paaren die Heirat. Eine 

wichtige Folge daraus sind die Rechte 

und Pflichten, welche den Eheleuten 

zustehen. Zugang zur Adoption und die 

erleichterte Einbürgerung für die jewei-

ligen Eheleute steht gleichgeschlechtli-

chen Paaren nicht zu, auch nicht in der 

Eingetragenen Partnerschaft. Jedoch 

muss an dieser Stelle betont werden, 

dass gleichgeschlechtliche Beziehungen 

noch in vielen Ländern der Welt ein il-

legaler Tatbestand sind. 

Im Jahr 2013 wurde eine parlamentari-

sche Initiative eingereicht, welche die 

Ehe für alle fordert, unabhängig des 

Geschlechts sowie der sexuellen Orien-

tierung der Eheleute. Die gesellschaftli-

che Debatte für die Rechte von LGBT+ 

Menschen (Lesbian, Gay, Bi und Trans-

sexual) wurde in der Schweiz bereits 

bei der letzten Abstimmung am 9. Feb-

ruar 2020 intensiv diskutiert. Die 

Schweizer Stimmbevölkerung hat der 

Erweiterung der Anti-Rassismus-

strafnorm um das Kriterium der sexuel-

len Orientierung zugestimmt, um 

LGBT+ Menschen einen besseren 

Schutz vor Diskriminierung bieten zu 

können. Die Gegenseite empfand dies 

als zu grundlegenden Einschnitt in die 

Meinungsfreiheit. 

Dieser Artikel erklärt den aktuellen 

Stand und den historischen Kontext der 

Forderungen für die Ehe für alle in der 

Schweiz und zieht dabei auch einen in-

ternationalen Vergleich. Ein Ausblick 

am Ende des Artikels zeigt die zu er-

wartenden kommenden Schritte auf, 

welche die Schweizer Politik und Ge-

sellschaft in naher Zukunft beschäfti-

gen werden. 
 

Ausgangslage 

Durch den gesellschaftlichen Wandel 

hat sich die öffentliche Meinung und 

Haltung in Bezug auf Menschen geän-

dert, deren sexuelle Orientierung nicht 

der gesellschaftlichen Norm entspricht. 

Dies war jedoch nicht immer so. Lange 

galt Homosexualität als Krankheit, wel-

che geheilt oder bestraft werden muss. 

Auch heute werden solche Standpunk-

te immer noch vertreten aber weniger 

im öffentlichen Raum. Homophobie ist 

auch in der Schweiz immer noch ein 

gesamtgesellschaftliches Problem und 

begleitet den Alltag von Homosexuel-

len Menschen, welche immer wieder 

damit konfrontiert werden. 1942 wur-

de Homosexualität in der Schweiz ent-

kriminalisiert. In den folgenden Jahr-

zehnten war die gesellschaftliche Ak-

zeptanz von anderen Lebensformen de 

facto jedoch noch nicht gegeben. Die in 

den 70er Jahren aus den Vereinigten 

Staaten aufkommende LGBT Bewe-

gung, welche sich gegen Ungleichbe-

handlung und Diskriminierung wehrte 

und gleiche Rechte forderte, fand auch 

in der Schweiz Anklang. Verschiedene 

Organisationen wurden gegründet, die 

sich für die Rechte von homosexuellen 

Menschen einsetzten. Die allgemeine 

Tabuisierung des Themas wurde so 

Schritt für Schritt entgegengewirkt. 

Ein sehr wichtiger Streitpunkt ist bei 

dem Kampf für gleiche Rechte die An-

erkennung der gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften. Die Gleichstellung vor 

dem Recht und damit einhergehend die 

Sicherung von Rechten und Pflichten 

innerhalb einer Partnerschaft ist von 

sehr grosser Wichtigkeit und wird des-

halb auch für gleichgeschlechtliche 

Politik aktuell, veröffentlicht am 15.08.2020 www.vimentis.ch 

 

Die Ehe war traditionell definiert als der 

Bund zwischen Mann und Frau. Gesell-

schaftliches Umdenken und ein allge-

meiner Wandel haben dazu geführt, 

dass dieser Grundsatz heute so nicht 

mehr überall Bestand hat. Menschen 

mit sexuellen Orientierungen, die von 

der Norm abweichen und unterschiedli-

che Familienkonstellationen begegnen 

wachsender gesellschaftlicher Toleranz. 

Auch in der Schweiz wurde diese Ent-

wicklung erkannt und gleichgeschlecht-

lichen Paaren wurde der Zugang zu ei-

ner eingetragenen Partnerschaft mög-

lich gemacht. Damit können finanzielle 

Ansprüche rechtlich geltend gemacht 

werden und schützt somit die jeweiligen 

Partner und Partnerinnen in dieser Hin-

sicht. 

Jedoch ist der Zugang zur Adoption mit 

dieser Form der eingetragenen Partner-

schaft nicht möglich. Eine Familien-

gründung in der Schweiz kann somit 

nicht vollzogen werden. Damit dies in 

Zukunft möglich ist, fordert eine parla-

mentarische Initiative den Zugang zur 

Ehe für alle. 

Viele Länder haben die Ehe bereits für 

gleichgeschlechtliche Paare zugänglich 

gemacht. Viele davon sind in Westeuro-

pa sowie Süd- und Nordamerika. Die 

Schweiz ist neben Italien, Andorra, Mo-

naco, Liechtenstein und dem Vatikan-

staat das einzige Land in Westeuropa, 

das die Ehe nicht für alle Menschen un-

abhängig ihres Geschlechts und der se-

xuellen Orientierung zugänglich ge-

macht hat. 

Zusammenfassung 
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Paare gefordert. Als Folge der Forde-

rungen entscheidet der Bundesrat im 

Jahr 2000, dass gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften anerkennt und staat-

lich abgesichert werden sollten. Im Jahr 

2005 nimmt die Schweizer Stimmbe-

völkerung das neue Gesetz an, nach-

dem dagegen das Referendum ergrif-

fen wurde. 

Entwicklungen 

Da die Erweiterung der gleichen Rechte 

für Homosexuelle Menschen und damit 

einhergehend auch ihr Recht auf eine 

Familie gefordert wird wurde im Jahr 

2013 eine parlamentarische Initiative 

eingereicht, welche die Ehe für alle 

fordert.  

Derzeit werden im Parlament zwei ver-

schiedene Varianten für die Ausgestal-

tung der Ehe für alle diskutiert. Die ers-

te sieht eine Form der Ehe vor, welche 

den Zugang zur Adoption gewährleis-

ten würde. Zusätzlich wären Witwen 

aus gleichgeschlechtlichen Partner-

schaften solchen aus heterosexuellen 

Partnerschaften gleichgestellt. Jedoch 

würde die Frage für den Zugang zur 

Samenspende für lesbische Fragen von 

der Vorlage getrennt und separat be-

sprochen werden. Dies, da dieser Teil-

bereich hochsensibel ist und die Zu-

stimmung für die Ehe für alle gefähr-

den könne. 

Die zweite Variante fordert die Gleich-

stellung in der Ehefrage auf allen Ebe-

nen. Lesbische Paare hätten in dieser 

Variante Zugang zur Samenspende, wie 

dies auch heterosexuellen Paaren mit 

unerfülltem Kinderwunsch zusteht. 

Ohne diese gesetzlich geregelte Sa-

menspende müssten lesbische Paare 

weiterhin ins nahe Ausland gehen, um 

ihren Kinderwunsch erfüllen zu kön-

nen. Hierbei spielt die rechtliche Frage 

der Vaterschaft eine wichtige Rolle, 

welche sehr kompliziert ist. Die jeweili-

ge Partnerin in einer lesbischen Bezie-

hung wird rechtlich nicht als Elternteil 

des Kindes angesehen. Die lesbischen 

Eltern müssen mehrere Instanzen 

durchlaufen, bis die andere Partnerin 

das Kind adoptieren kann damit ihre 

Familie rechtlich auch als solche aner-

kennt wird und dementsprechend auch 

geschützt wird. Dieser Prozess ist emo-

tional belastend und auch sehr kost-

spielig. 

Die Rechtskommission des Nationalrats 

und der Bundesrat haben sich dabei für 

die erste Variante ausgesprochen. Un-

ter anderem mit dem Argument, dass 

man sich ohne die Zunahme der Sa-

menspende der Zustimmung vonseiten 

der Bevölkerung sicherer sein könne. 

Jedoch hat sich der Nationalrat bei der 

Abstimmung für die zweite Variante 

mit der Samenspende entschieden. Als 

nächster Schritt wird die parlamentari-

sche Initiative nun vom Ständerat be-

handelt werden, voraussichtlich in der 

kommenden Herbst- oder Wintersessi-

on. 

Argumente dagegen 

Die Gegner und Gegnerinnen der par-

lamentarischen Initiative argumentie-

ren aus verschiedenen Perspektiven. 

Viele sehen gleichgeschlechtliche Be-

ziehungen als unmoralisch an und un-

terstützen diese Lebensform nicht. 

Deshalb ist klar, dass die Ehe für alle 

nicht realisiert werden soll. 

Religion spielt dabei auch eine wichtige 

Rolle. Dabei ist es unabhängig, welcher 

Glaubensrichtung die jeweiligen Geg-

ner angehören, aber es steht in jedem 

Fall in Korrelation mit der Ablehnung 

gegenüber der Ehe für alle. Die Ehe sei 

eine Verbindung zwischen Mann und 

Frau und diene den Zwecken der Fort-

pflanzung und Familiengründung, was 

gleichgeschlechtlichen Paaren nicht zu-

stehen soll. 

Der Zugang zur Adoption und insbe-

sondere jener zur Samenspende für 

lesbische Paare sind dabei die meist-

diskutiertesten Punkte. Ein Kind brau-

che eine Mutter und einen Vater, man 

könne der Gesellschaft gegenüber nicht 

verantworten dieses traditionelle Fami-

lienbild verändern zu wollen. Das Kin-

deswohl würde ebenso beeinträchtigt 

Ehe für alle 

Die Ehe für alle fordert den Zugang und 

das Recht auf Heirat für alle Menschen, 

unabhängig von ihrer sexuellen Orien-

tierung und Geschlechterzugehörigkeit. 

Damit verbunden ist auch das Recht auf 

eine Familiengründung. Konkret bedeu-

tet dies, dass gleichgeschlechtlichen 

Paaren der Zugang zur Adoption von 

Kindern erlaubt würde und lesbischen 

Paaren jener zur Samenspende. Ebenso 

wäre eine vereinfachte Einbürgerung 

für die jeweilig betroffene Eheperson 

möglich.  
 

LGBT+ 

LGBT ist eine Abkürzung, die aus dem 

englischen Sprachraum übernommen 

wurde. Sie steht für Lesbian, Gay, Bi and 

Transgender. Sie umfasst somit Perso-

nen, welche den heteronormativen Ein-

stellungen von Sexualität nicht entspre-

chen. Das Plus steht dabei für weitere 

Identitäten und Formen von sexueller 

Anziehung. 

 

Samenspende 

Die Samenspende ist eine Form der 

künstlichen Befruchtung. Der Samen-

spender ist anonym und wird in einer 

Datenbank gespeichert. Wenn das Kind 

das 18. Lebensjahr erreicht hat, kann es 

die Herkunft des biologischen Vaters 

ausfindig machen, der von Anfang an 

auf die Ansprüche der Vaterschaft ver-

zichtet hat. In der Schweiz ist die Sa-

menspende nur für heterosexuelle Paa-

re zugänglich. Alleinstehenden Müttern 

ist diese Form der künstlichen Befruch-

tung auch nicht erlaubt. 

 

Eingetragene Partnerschaft 

Nach heutiger Rechtslage haben gleich-

geschlechtliche Paare das Recht, ihre 

Partnerschaft eintragen zu lassen. Diese 

zivilrechtliche Form ist der Ehe in meh-

reren Bereichen gleichgestellt. Unter 

anderem im Steuerrecht, in der Unter-

stützungspflicht und im Umgang mit 

Versicherungen wie der AHV. 

Einfach erklärt 
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werden und müsse im Zentrum des In-

teresses stehen. 

Internationaler Vergleich 

Ein Blick auf die Rechtslage in anderen 

Ländern zeigt, dass die Schweiz im in-

ternationalen Vergleich schlecht da-

steht was den Zugang zur Ehe für 

LGBT+ Menschen betrifft. Dies ist je-

doch nicht nur auf westeuropäische als 

auch andere westliche Industrienatio-

nen wie die Vereinigten Staaten oder 

Kanada bezogen. Auch viele Länder in 

Südamerika haben die rechtliche 

Gleichstellung von Menschen unter-

schiedlicher sexueller Orientierung 

durchgesetzt. Unter anderem sind dies 

Kolumbien, Brasilien und Argentinien. 

Südafrika erlaubt gleichermassen die 

Ehe für alle, ebenso Israel, Armenien, 

Taiwan und Australien um nur einige 

Beispiele zu nennen. 

Der innereuropäische Vergleich zeigt 

auf, dass die Schweiz in Westeuropa 

neben Italien und den Kleinstaaten An-

dorra, Monaco, Liechtenstein und dem 

Vatikanstaat das einzige Land ist, wel-

ches die Ehe noch nicht für gleichge-

schlechtliche Paare zugänglich gemacht 

hat. Im Rainbow Index, der die Rechte 

von LGBT+ Menschen in Europa misst 

und vergleicht, belegt die Schweiz nur 

den 23. Platz von insgesamt 49. 

Osteuropäische Länder stehen allge-

mein was die Rechte der Homosexuel-

len Menschen betrifft schlecht da. Ins-

besondere in Russland, Polen und Un-

garn ist die gesellschaftliche Toleranz 

gegenüber von Menschen, deren sexu-

elle Identitäten von der Norm abwei-

chenden sehr gering. Diese abweisende 

Haltung wird von staatlicher Seite oft-

mals unterstützt. Generell ist die Situa-

tion für die Rechte von LGBT+ Men-

schen weltweit kritisch. Gleichge-

schlechtliche sexuelle Handlungen 

werden in 35 Prozent der UN-

Mitgliedstaaten als kriminell eingestuft 

und bestraft. In vielen afrikanischen 

Ländern drohen lange bis lebenslängli-

che Haftstrafen. Im Sudan, Jemen und 

in Saudi-Arabien wird für homosexuelle 

Handlungen sogar die Todesstrafe ver-

hängt. 

Ausblick 

Da der Nationalrat die Ehe für alle in-

klusive des Zugangs zur Samenspende 

für lesbische Paare angenommen hat, 

wird nun der Ständerat voraussichtlich 

in der kommenden Herbst- oder Win-

tersession darüber debattieren und ab-

stimmen. Wenn der Ständerat für die 

parlamentarische Initiative stimmt, 

wurde von den Gegnern der Initiative 

bereits ein Referendum angekündigt. 

Sollte dies zustande kommen, werden 

die Schweizer Stimmberechtigten aller 

Voraussicht im Jahr 2021 über die Ehe 

für alle abstimmen. 
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